
Sehr geehrter Urlaubsgast!

Geldanlage ist Vertrauenssache. Und Vertrauen ist gleichzeitig die wichtigste Basis 
für Ihren nachhaltigen, persönlichen Anlageerfolg. 

Wir, die Raiffeisenbank Sölden, betreuen unsere Kunden seit über 100 Jahren. 
Auf der Basis von großer fachlicher Kompetenz, Diskretion und Kontinuität  
bieten wir auch Ihnen beste Beratung und maßgeschneiderte Angebote. In diesem  
Zusammenhang haben wir uns schon seit längerem mit großem Erfolg auf die  
individuelle Vermögensberatung und Private Banking spezialisiert. Deshalb steht 
auch Ihr Anlagewunsch im Mittelpunkt unseres geschäftlichen Denkens und 
Handelns.

Wir sind eine eigenständige, ortsverbundene Regionalbank, die seit dem  
Jahre 1889 höchst erfolgreich in Sölden, Ober-/Hochgurgl und Vent tätig ist.  
Entscheidungen haben bei uns keine langen Wege – im Gegenteil: 
Wir treffen diese vor Ort, im Sinne unserer Kunden.

Wir agieren vor dem Hintergrund der österreichweit und international tätigen  
Raiffeisen Bankengruppe und nutzen für unsere Kunden ein weltweites  
Netzwerk. Dabei bieten wir ein Maß an Sicherheit, das weit über die gesetzlichen  
Erfordernisse hinausgeht. Gleichzeitig nutzen wir für Ihre persönliche Betreuung die 
Dienste von Raiffeisen Capital Management, der Nummer 1 der österreichischen  
Asset Manager. 

Nachstehend  finden Sie einige grundsätzliche Informationen, kompakt zusammen-
gefasst, zu unseren kundengerechten Angeboten. Für ein persönliches Gespräch 
bzw. eine Terminvereinbarung für die ausführliche Beratung stehen wir Ihnen unter 
der Telefonnummer

+43 5254 2226

jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

Gleichzeitig wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub in unserer Region und 
verbleiben

mit freundlichen Grüßen, Ihre

Raiffeisenbank Sölden



Bankgeheimnis in Österreich:
Wie sicher ist Ihr Vermögen?

Österreich bietet neben politischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit einen 
weiteren Vorteil, nämlich ein hervorragend ausgestattetes Bankgeheimnis, welches 
sich vor seinem Schweizer Pendant nicht zu verstecken braucht.

In Zeiten in denen im EU-Raum immer mehr Unsicherheitsfaktoren (Kontroll- 
mitteilungen) für Anleger auftauchen, hat sich Österreich sein Bankgeheimnis  
sowohl im eigenen Land wie auch gegenüber den anderen EU-Ländern abgesichert. 
Traditionell von hohem Stellenwert ist das Bankgeheimnis in Österreich durch eine 
Bestimmung in der Verfassung deutlich über die sonstigen Bundesgesetze gestellt. 
Konkret heißt das, dass nur durch eine Zweidrittelmehrheit des Österreichischen 
Nationalrates Änderungen an diesem Gesetz vorgenommen werden könnten. 
Österreich hat mit seinem Bankgeheimnis - zusammen mit Belgien und  
Luxemburg - im EU-Raum einen Sonderstatus erlangt, der Österreich sein  
strenges Bankgeheimnis weiterhin nach außen sichert.

Voraussetzung für die Beibehaltung des Bankgeheimnisses war, dass ab Juli 2005 
die EU eine Quellensteuer für EU-Bürger eingeführt hat (siehe EU-Zinsenrichtlinie).

EU-Zinsenrichtlinie (seit 1. Juli 2005)

Ziel ist die Sicherstellung der Besteuerung von ausländischen Zinserträgen von 
EU-Bürgern.

Betroffen sind ausschließlich natürliche Personen, die in einem Mitgliedstaat  
steuerlich ansässig sind und Zinszahlungen aus einem anderen Mitgliedstaat er-
halten.

Somit sind nicht erfasst
• Nicht-natürliche Personen
• Natürliche Personen, die nicht in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind.
• Zinszahlungen, die von einem Mitgliedstaat in einen Nicht-Mitgliedstaat fließen 
 bzw. umgekehrt
• Zahlungen, die keine Zinszahlungen sind (z.B. Dividenden, Ausschüttungen von 
 Immobilienfonds,….)



a)	 Auskunftserteilung
Vorgehensweise: Der ausländische Anleger (EU-Bürger) gibt der Bank sein Heimat-
land bekannt und die Bank meldet die Zinserträge an die dortige Finanzbehörde.

Österreich, Belgien und Luxemburg beteiligen sich nicht am Informa-
tionsaustausch. Diese Länder erhalten jedoch Auskünfte von anderen  
Mitgliedstaaten.

b) EU-Quellensteuer
Vorgehensweise: Die EU-Länder Österreich, Belgien und Luxemburg sowie die 
nicht EU-Länder Schweiz, Lichtenstein, Monaco, San Marino und Andorra heben 
seit 1. Juli 2005 eine Quellensteuer auf Zinserträgnisse und zwar in den ersten 3 
Jahren 15%, in den darauf folgenden 3 Jahren 20% und danach eine Quellensteuer 
von 35% ein.

• Diese Staaten verpflichten sich darüber hinaus, vom Quellensteuerabzug abzu- 
 sehen, wenn der Anleger zustimmt, dass die Zahlstelle Informationen über seine 
 Zinseinkünfte an seinen Heimatstaat weitergeben darf.

• Die EU-Quellensteuer wird zwar in Österreich erhoben, die Steuerbeträge  
 (75% davon) werden aber an die jeweiligen Heimatländer der Steuerpflichtigen 
  – ohne Namensnennung – abgeführt. Das bedeutet:
 Das Bankgeheimnis in Österreich bleibt bestehen!

• Die EU-Quellensteuer hat keine Endbesteuerungswirkung, d.h. eine allfällige  
 Steuerpflicht im jeweiligen Heimatland des EU-Bürgers bleibt bestehen, die 
  bezahlte EU-Steuer kann im Normalfall auf die Steuerschuld angerechnet  
 werden.

• Die österreichische KEST geht der EU-Quellensteuer vor. Das bedeutet, falls ein 
 EU-Bürger in Österreich einen Wohnsitz hat und keine Zweitwohnsitzerklärung 
 abgegeben hat, ist KEST abzuziehen. Es gibt aber keine Doppelbesteuerung.
 Wird also berechtigt KEST einbehalten, kann es nicht zu einer weiteren  
 Vorschreibung von der EU-Quellensteuer kommen.

Betroffen von der EU-Quellensteuer sind neben Geldeinlagen vor allem fest- 
verzinsliche Wertpapiere. Die Zinszahlungen von folgenden Wertpapieren fallen 
aber nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie:

• In- und ausländische Anleihen, die erstmals vor dem 1.3.2001 begeben wurden 
 und wenn ab dem 1.3.2002 keine Folgeemissionen mehr getätigt wurden  
 (so genannte Altemissionen).



Wertpapierfonds
• Generelle Befreiung von Fonds, wenn die Veranlagung in Zinsforderungen nicht 
 mehr als 15% beträgt, sowie bei
• Thesaurierenden Fonds, die nicht mehr als 40% in Zinsforderungen veranlagen.

Alternativen*)
• Anleihen vor dem 1.3.2001
• Fonds deren Veranlagung den Befreiungsbestimmungen entsprechen  
 (z.B. Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-R2012-Spezial,…...).

*) Es unterbleibt hier der Quellensteuerabzug, die generelle Steuerpflicht im Wohn- 
 sitzstaat bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Sorgfaltspflichterklärung

Österreich will kein Hafen für illegale, kriminelle Gelder, etwa solche aus  
Drogen-, Menschen- oder Waffenhandel werden. Deshalb hat sich Österreich auch  
verpflichtet, bei der Bekämpfung von Geldwäsche in diesen Bereichen aktiv mitzu-
arbeiten. Das hat unser Land schon seit langem erfolgreich so gehandhabt und so 
soll es auch in Zukunft bleiben.

Legen Sie Ihre Spareinlage bzw. Festgeld bei uns an!

Wir nehmen von Ihnen gerne ab einer Mindestsumme von Euro 10.000,-- Ihre 
Eurofestgelder und ab einem Gegenwert von Euro 10.000,-- Ihre FW-Festgelder  
entgegen. 



Wertpapierdepots

Legitimiert
Sie können bei uns ein legitimiertes Depot durch Vorlage eines gültigen Licht-
bildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein,…) eröffnen. Wir halten  
Ihren Namen, Ihre Staatsbürgerschaft, Ihr Domizil und eine Unterschriftsprobe von 
Ihnen fest und legen das Depot auch auf diese Bezeichnung an.

Diskretes Depot - Nummernkonto
Bei uns können Sie auch das berühmte „Nummernkonto nach Schweizer Art“  
eröffnen. Das ist sehr diskret und bequem für Sie. Dieses Konto bildet die Basis für 
sämtliche Investments und ist nur Ihrem persönlichen Betreuer bekannt. Auf dem 
Kontoauszug findet sich keine Adresse, sondern z.B. „Nummernkonto Nr.: …“

Verfügungen erfolgen – auch zu Ihrer eigenen Sicherheit – durch Ihre Unter-
schrift oder die einer zeichnungsberechtigten Person. Das Nummernkonto ist 
nicht durch eine Urkunde verbrieft, sondern wird nur durch ein Unterschriftenblatt  
verkörpert. Deshalb kann es auch nicht an andere Personen körperlich weiter- 
gegeben werden.
Vorteil: Ein Diebstahl ist nicht möglich! 
Eine Übertragung ist natürlich durch eine Unterschrift bzw. Änderung bei uns 
möglich.

Gerne nehmen wir auch telefonische Aufträge von Ihnen entgegen. Dazu  
vereinbaren wir mit Ihnen ein Losungswort. Selbstverständlich bleiben die Belege 
über jegliche Depotbewegungen bei uns intern verwahrt und werden nur Ihnen  
persönlich bei einem Besuch bei uns in der Bank übergeben! Es erfolgt also kein 
Briefverkehr!

Sparbuch- und Depotunterlagen sind
bei uns im Schließfach gut aufgehoben!

Alle Ihre Unterlagen aus Spar-, Festgeld- oder Wertpapierveranlagungen können 
Sie gerne und kostenlos bei uns in einem Sparbuchschließfach verwahren. Das 
bringt optimale Sicherheit für Sie! 



Die Raiffeisenbank Sölden bietet Ihnen die perfekte finanzi-
elle Betreuung während Ihres Urlaubs im schönen Ötztal.

Unsere sehr gut ausgebildeten Berater freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit  
Ihnen und haben für Sie einige sehr interessante Angebote und wichtige Tipps  
vorbereitet.
 
Fragen Sie unsere Berater z.B. nach:
• Nummernkonto nach Schweizer Art
• EU - Quellensteuerfreie Veranlagung
• Festgeld und Spareinlagen mit attraktiven Konditionen
• Das diskrete und kostenlose Schließfach
• International ausgezeichnete Vermögensverwaltung

Sprechen Sie ganz einfach mit uns.

Ihre
Raiffeisenbank Sölden
Dorfstraße 88
A-6450 Sölden

Wie und wann erreichen Sie uns?
Montag bis Freitag: von 08.00 bis 12.00 Uhr
     von 14.30 bis 17.00 Uhr

Terminvereinbarungen (auch außerhalb der Öffnungszeiten):
Tel.-Nr.:  +43 5254 2226 
Fax-Nr.:  +43 5254 2526-13
E-Mail:  kontakt@rb-soelden.at
Homepage: www.rb-soelden.at


